
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/12/6 5Ob654/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1983

Norm

ZPO §228 C1

ZPO §530 A

Rechtssatz

Die Feststellungsklage dient weder dazu noch ist sie geeignet, die Aufgaben der Wiederaufnahme des Verfahrens zu

übernehmen oder dieses Institut zu ersetzen. Ihre Erhebung mit diesem Ziel stellt sich als unzulässiger Versuch dar,

die Rechtskraft eines Beschlusses zu unterlaufen und die Fristgebundenheit der Wiederaufnahme sowie das

Erfordernis tauglicher Wiederaufnahmegründe zu umgehen.
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